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Regelungen zur Arbeitszeit an Berufschulen

Die in diesem Schuljahr gültige VV hat die Regelungen 
der vorherigen im Punkt 2.2.2.2 übernommen. Die jetzt 
vorliegende Verwaltungsvorschrift zur Organisation des 
Schuljahres 2010/2011 enthält keine Änderungen zur 
Regelung der Arbeitszeit. Somit kann es eigentlich nicht 
passieren,  dass Schulleitungen neue Vereinbarungen treff en 
wollen. Leider gibt es nach den Informationen des HPR 
und der BPR immer noch in mehreren SSA-Bereichen 
Probleme. Dabei werden zum Teil haarsträubende Verfahren 
angewandt, so dass sogar die 3 Stunden im Monat mit in 
die eigentlich als Begriff  nicht existierende Jahresarbeitszeit 
nach vorn gerechnet werden. Natürlich ist es unerlässlich, 
dass der ÖPR bei der Gestaltung der Arbeitszeit mitzureden 
hat und sich keinesfalls ausbooten lassen sollte. Besonders 
in den Fragen zur Verteilung der Schulpauschale, der Ge-
staltung der Blockpläne und damit die überproportionale 
Beanspruchung der Kollegen in bestimmten Zeiträumen 
sowie die Festlegungen des Einsatzes sollten kritisch im 
Monatsgespräch berücksichtigt werden. Welche Regelungen 
enthält nun die  gültige VV im Einzelnen?

2.2.2.2 Grundsätze der Einsatzplanung der Lehrer 
an berufsbildenden Schulen

Für die Einsatzplanung an berufsbildenden Schulen sind 
nur die oben genannten durchschnittlichen regelmäßigen 
wöchentlichen Pfl ichtstundenzahlen, gegebenenfalls ver-
mindert um die zu gewährenden Abminderungen, zugrunde 
zu legen. Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 
Pfl ichtstundenzahl ist nicht mit einem regelmäßig wöchent-
lich abzuhaltenden Unterricht gleichzusetzen.

Wenn eine gleichmäßige Verteilung der durchschnittlichen 
regelmäßigen wöchentlichen Pfl ichtstundenzahl auf das 
gesamte Schuljahr nicht möglich ist, ist zur Ermittlung der 
zu haltenden Pfl ichtstunden die regelmäßige Unterrichts-
zeit heranzuziehen. Die regelmäßige Unterrichtszeit ist 
der Gesamtzeitraum, in dem Schüler unterrichtet werden 
können. Dies ist der Zeitraum zwischen dem ersten Schultag 
nach den Sommerferien und dem letzten Schultag vor den 
nächsten Sommerferien, abzüglich der dazwischen liegenden 
Ferientage und Ferienzeiträume. Bei der Berechnung der 
regelmäßigen Unterrichtszeit sind  drei bewegliche Ferien-
tage berücksichtigt. Im Schuljahr 2010/2011 beträgt die 
regelmäßige Unterrichtszeit 41 Wochen und 1 Tag, dies 
entspricht 41,2 Wochen.

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Pfl ichtstun-
denzahl multipliziert mit der regelmäßigen Unterrichtszeit 
ergibt die Pfl ichtstundenzahl, die im Schuljahr von der 
Lehrerin oder dem Lehrer zu erteilen ist.

Aus der festgelegten regelmäßigen Unterrichtszeit sind 
die gesetzlichen Feiertage nicht herausgerechnet. Feiertag 
bedeutet arbeitsfrei mit der Folge, dass die entfallene Ar-
beitszeit nicht vor- oder nachzuholen ist und die durch den 
Feiertag bedingten ausgefallenen Unterrichtsstunden als 
erteilte Pfl ichtstunden anzusehen sind. Ist für die Feiertage 
ein tatsächlicher Unterrichtseinsatz nicht festgelegt, gilt 
1/5 der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Pfl ichtstundenzahl als erteilt.

Gleiches gilt für Prüfungstage sowie sonstige schulische Ver-
anstaltungen, an denen Lehrerinnen und Lehrer teilhaben. 
Diese ersetzen den ansonsten gehaltenen Unterricht. Ist 
tatsächlich ein Unterricht nicht eingeplant, ist wiederum 
1/5 der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Pfl ichtstundenzahl als gehalten anzusetzen. Ausgehend 
von diesem rechtlichen Rahmen bestimmt sich die Pla-
nung des tatsächlichen Unterrichtseinsatzes ausschließlich 
nach dem den Schülern zu erteilenden Unterricht, dessen 
zeitlicher Ausgestaltung und zeitlicher Lage. Auf diesen 
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tatsächlichen Unterrichtseinsatz sind 
die nach oben genannten Grundsätzen 
ermittelten Pfl ichtstunden zu vertei-
len, wobei zu beachten ist, dass bei 
Blockunterricht ein Unterrichtseinsatz, 
der die um ein Drittel erhöhte durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche 
Pfl ichtstundenzahl übersteigt, in der 
Regel zu vermeiden ist. Ergibt sich 
bei der Aufteilung der nach den oben 
genannten Grundsätzen ermittelten 
Pfl ichtstundenzahlen auf den tatsäch-
lichen Unterrichtseinsatz ein Überhang 
an Pfl ichtstunden, so steht dieser für 
Vertretungsstunden zur Verfügung. 
Ergibt sich ein Überhang im tatsäch-
lichen Unterrichtseinsatzbedarf, der 
auch nicht durch den Einsatz anderer 
Lehrerinnen und Lehrer abgedeckt 
werden kann, der Bedarf aber unab-
weisbar ist, ergibt sich auf jeden Fall 
Mehrarbeit.

Aus dem oben Genannten ergibt sich 
auch, dass unterrichtsfreie Zeit, die 
durch den früheren Abgang von Klassen 
entsteht, aus der regelmäßigen Unter-
richtszeit nicht herausgerechnet wird, 
aber die in diesem Zeitraum eigent-
lich zu erbringenden Pfl ichtstunden 
auch nicht ersatzlos entfallen. Diese 
Unterrichtsstunden, die durch den 
früheren Abgang von Klassen mit Si-
cherheit nicht zu halten sind, stehen 
für Vertretungsstunden zur Verfügung 
(vgl. § 10 Lehrerdienstordnung). Ab-
gesehen davon können diese Stunden 
verlegt werden und zwar auch auf ei-
nen früheren Zeitpunkt. Eine solche 
Verlegungsmöglichkeit ist, wenn sie 
im Voraus geplant und der Lehrerin 
oder dem Lehrer zumindest mitgeteilt 
wurde, auch bei ausfallenden Unter-
richtsstunden durch Prüfungen und 
sonstige schulische Veranstaltungen 
gegeben, wenn die Lehrerin oder der 

Lehrer an diesen nicht beteiligt ist. 
Die Beteiligungsrechte der Örtlichen 
Personalräte sind zu beachten. An-
sonsten können die Regelungen zur 
Variation der Pfl ichtstundenzahl gemäß 
der Vorbemerkungen sinngemäß auch 
für berufsbildende Schulen Anwendung 
fi nden. Jeder Lehrer ist bei Bedarf im 
Rahmen der jeweils geltenden gesetz-
lichen und tarifl ichen Vorschriften zur 
Leistung von Mehrarbeit verpfl ichtet. 
Näheres ist durch Schreiben des � ü-
ringer Kultusministeriums „Hinweise 
zur Anordnung und Abgeltung von 

Mehrarbeit von Lehrerinnen/Lehrern
und Sonderpädagogischen Fachkräf-
ten“ vom 5. September 2000, Gz.: 
3B1/03671, geregelt.

Wir wissen, dass viele Schulleitungen, 
auch zum Wohl der Schule, Kompro-
misse eingehen, aber diese dürfen nicht 
zu Benachteiligungen führen und das 
Betriebsklima negativ beeinfl ussen. 
Sollten Sie Fragen zu dieser Problematik 
haben, dann wenden sie sich bitte an 
unsere AG.

Dieter Gebhardt, AG Berufsschulen
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Schuljahr 2010/2011 Datum: 11.10.10

Festlegung des zu erteilenden Unterrichtes und anderer dienstlicher Aufgaben für:

Herr /Frau

24,0       Abminderungen: Klassenleiter:

0,0

3,0

21,0

Klasse Fach Std. Blockwochen Ist-Std. Rundung
FOS Fach 8 35,6 7,38 7,00
FOS Fach 1 41,2 1,07 1,00
BFS M LF 2 35,6 1,84 2,00
BVJ Fach 2 41,2 2,13 2,00
KM LF 4 13,0 1,35 1,00
KM LF 6 13,0 2,02 2,00
FOS Fach 6 41,2 6,40 6,00

0,00 0,00 Gesamtstunden - Soll:
0,00 0,00 844,2
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Gesamtstunden - Ist:
0,00 0,00 798
0,00 0,00
0,00 0,00

22,20 22,00

Dienstliche Aufgaben:

Schulleiter: 

Summe/Woche:

Reststunden/Jahr
-46,2

Pflichtstd. lt. Vertrag
Fachpraxis Zu- Abschläge
Abminderungsstunden:

Alter 2h

PAK 1h

Stundensoll

Wir wissen, dass viele Schulleitungen, auch zum Wohl der Schule, Kompromisse eingehen, 
aber diese dürfen nicht zu Benachteiligungen führen und das Betriebsklima negativ 
beeinflussen. Sollten Sie Fragen zu dieser Problematik haben, dann wenden sie sich bitte an 
unsere AG. 
Dieter Gebhardt AG Berufsschulen 

5501 Zeichen 

Beispiel einer Berechnung aus dem SA Bereich Rudolstadt

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
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